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 BUNDESMINISTER 

 Mag. THOMAS DROZDA 

 
An die 
Präsidentin des Nationalrats 
Doris BURES 
Parlament 
1017     W i e n 

GZ: BKA-353.120/0056-I/4/2017 Wien, am 19. Juni 2017 

 
 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
 
 
die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Jarmer, Freundinnen und Freunde haben 

am 19. April 2017 unter der Nr. 12750/J an mich eine schriftliche parlamentarische 

Anfrage betreffend Herstellung der Barrierefreiheit nach § 8 Abs. 2 Bundes-Behinder-

tengleichstellungsgesetz gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 

Zu Frage 1: 

 Gibt es eine Gesamtübersicht über alle Etappenpläne und Teiletappenpläne der 
Bundesbauten (Wenn ja, wo? Wenn nein, warum nicht?)? 

 

Wie in § 8 Absatz 2 Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz vorgesehen, fällt die 

Veröffentlichung der jeweiligen Teiletappenpläne in die Verantwortung der einzelnen 

Bundesministerien bzw. obersten Organe des Bundes. Die Veröffentlichung einer 

Gesamtübersicht über diese Pläne ist vom Gesetz nicht vorgesehen. 

 

Zu Frage 2: 

 Für welche Bereiche des Bundes wurde die Frist zur Herstellung von Barrierefrei-
heit bis zum 31.12.2019 erstreckt? 

 

Da jedes Ressort für die Umsetzung von baulichen Barrierefreiheitsmaßnahmen im 

eigenen Bereich verantwortlich ist und es keine koordinierende Kompetenz in Bauan-
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gelegenheiten gibt, kann diese Frage nicht für den gesamten Bund beantwortet wer-

den. 

 

Zu den Fragen 3, 4 und 9: 

 Seit 2006 haben sich die ministeriellen Zuständigkeiten teilweise mehrmals geän-
dert. Wurden die (Teil)Etappenpläne angepasst, damit eine lückenlose Herstel-
lung der Barrierefreiheit erfolgen kann? 

 Wann haben Sie in welcher Form der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für 
Rehabilitation ihre Pläne zur Herstellung der Barrierefreiheit vorgelegt, wie es im 
§ 8 Abs. 2 des Behindertengleichstellungsgesetzes vorgeschrieben ist? 

 Wurden in Ihrem Verantwortungsbereich auch Maßnahmen zur Herstellung der 
Barrierefreiheit für sinnesbehinderte Menschen getroffen (Wenn ja, welche? 
Wenn nein, wann werden diese getroffen?)? 

 

Ich verweise auf die Beantwortung der parlamentarischen Anfrage Nr. 12748/J durch 

den Herrn Bundeskanzler. 

 

Zu den Fragen 5 bis 8 und 10: 

 Welche Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit wurden in Ihrem Verant-
wortungsbereich bis Ende 2015 durchgeführt? 

 Welche Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit wurden in Ihrem Verant-
wortungsbereich im Jahr 2016 durchgeführt? 

 Welche Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit werden in Ihrem Verant-
wortungsbereich im Jahr 2017 durchgeführt? 

 Welche Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit werden in Ihrem Verant-
wortungsbereich bis 31.12.2019 durchgeführt? 

 Können Sie garantieren, dass bis 31.12.2019 alle Gebäude in Ihrem Verantwor-
tungsbereich barrierefrei im Sinne des § 8 Abs. 2 des Behindertengleichstellungs-
gesetzes sein werden? 

 

Die Umsetzung des Etappenplanes für den Bereich Bundesmuseen erfolgt im Rah-

men der baulichen Adaptierungs- und Sanierungsmaßnahmen; aktuell beispiels-

weise im Haus der Geschichte Österreichs und im Weltmuseum Wien. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Mag. DROZDA 
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